
 

 

 

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten 
Nachschulung – fällig nach 3 Jahren 

 
Der Sachkundenachweis „Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten nach DGUV Vorschrift 
3“ gilt nicht ein Leben lang! 
 
Frischen Sie Ihre Kenntnisse als Elektrofachkraft 
auf, damit Ihnen die Anerkennung bei den Be-
rufsgenossenschaften nicht verlorengeht! 
 
Sollte keine Nachschulung mit Wiederholungs-
prüfung erfolgen, wird die Qualifikation zur 
Elektrofachkraft automatisch ungültig.  
 
Ohne Sachkundenachweis besteht im Scha-
densfall keine rechtliche Absicherung. 
 
Die eintägige Nachschulung mit Wiederholungs-
prüfung ist in der Regel spätestens nach 3-5 Jah-
ren nach der Erstschulung oder nach einer be-
reits abgelegten Wiederholungsschulung durch-
zuführen um auf dem neusten Stand der Tech-
nik zu bleiben. 
 
 

Kursinhalt 
▪ Auffrischung der Grundkenntnisse 
▪ Änderung der VDE-Vorschriften 
▪ Messübungen 
▪ Prüfung 
 
Zielgruppe 
Die Nachschulung richtet sich an Facharbeiter, 
Gesellen und Meister, deren Sachkundenach-
weis zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätig-
keiten nach DGUV Vorschrift 3 erneuert werden 
muss. 
 
Zulassungsvoraussetzung 
Der Nachweis des erfolgreich abgeschlossenen 
Lehrgangs „Elektrofachkraft für festgelegte Tä-
tigkeiten“ wird vorausgesetzt. 
 
Lehrgangsabschluss 
Teilnahmebescheinigung 
 
 
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne. 
 

 
 
 
 
 
 

Termine 20. April 2024 
 

 Persönliche Beratung 
 
Claudia Marx 
0651 207-402 
cmarx@hwk-trier.de 

Dauer 8 Unterrichtsstunden 
Samstags von 8:00 bis 15:00 Uhr 
 

 

Gebühr 185,00 Euro inkl. Prüfung 
 

 

Ort Campus Handwerk,  
Loebstr. 18, 54292 Trier 

 

    
 


